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RS Vwgh 1987/12/15 86/04/0243
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1987

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1973 §356 Abs3;

Rechtssatz

Ausführungen zu Einwendungen die unter dem Gesichtspunkt des Rechtes auf einen Sondergebrauch an einem

Grundstück erhoben wurden (hier: seit Jahren bestehende Zufahrt zu einer Tankstelle).
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